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Hallo Sternchen,

herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Examen.
Bei uns in NRW musste man schon vor dem Referendariat zum Gesundheitsamt. Für die
Lebenszeitverbeamtung gibt es da keine wesentlichen Unterschiede. Meine Amtsärztin fand
dann noch etwas, ich musste nochmal zu einem Facharzt, war aber alles in Ordnung.

Fragebogen ausfüllen, Urinprobe, "Hörtest", den man kaum nicht bestehen konnte, Sehtest (wie
beim Führerschein), Kniebeugen, Rumpfbeugen

Ein fehlender Zahn kann da nicht stören, es sei denn es fehlen dann noch weitere 31 :D.

Viel Erfolg, Boeing
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